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ZUSAMMENFASSUNG 

Am 2. Juni 2023 hat der Landtag in erster Lesung die Abänderung des Medienge-
setzes, des Tabakpräventionsgesetzes und des Beschwerdekommissionsgesetzes 
beraten. Die Vorlage dient vornehmlich der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 
zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste – AVMD-Richtlinie) im 
Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten. 

Der Landtag sprach sich einhellig mit 25 Stimmen für Eintreten auf die Vorlage aus. 
Mit der vorliegenden Stellungnahme beantwortet die Regierung die anlässlich der 
ersten Lesung aufgeworfenen Fragen, soweit sie vom zuständigen Regierungsmit-
glied nicht bereits während der Landtagsdebatte beantwortet wurden. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt 

BETROFFENE STELLEN 

Amt für Kommunikation 
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
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Vaduz, 29. August 2023 

LNR 2023-1344 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Stellungnahme 

zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Mediengeset-

zes, des Tabakpräventionsgesetzes und des Beschwerdekommissionsgesetzes 

(Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1808) (BuA Nr. 53/2023) aufgeworfenen Fra-

gen zu unterbreiten. 

I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

1. ALLGEMEINES 

In der Sitzung vom 2. Juni 2023 hat der Landtag den Bericht und Antrag 

Nr. 53/2023 betreffend die Abänderung des Mediengesetzes, des Tabakpräventi-

onsgesetzes und des Beschwerdekommissionsgesetzes (Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2018/1808) in erster Lesung beraten und grundsätzlich begrüsst. Das Eintre-

ten auf die Vorlage erfolgte einhellig mit 25 Stimmen. 

Soweit die anlässlich der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen vom zuständigen 

Regierungsmitglied nicht bereits während der Landtagsdebatte beantwortet wur-

den, nimmt die Regierung nachstehend dazu Stellung. Die Fragen betreffen im 
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Wesentlichen die Offenlegungspflichten im Medienbereich, die Kennzeichnungs-

pflichten sowie die Produktplatzierung.  

2. FRAGEN ZU EINZELNEN ARTIKELN 

Zu Art. 12 Abs. 2 

Transparenz in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse im Medienbereich steht in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit, einem Eckpfeiler demo-

kratischer Systeme. Informationen über die Eigentümerstruktur von Medien-

diensteanbietern ermöglichen es Nutzern, sich in Fällen, in denen die Eigentums-

verhältnisse zu einer Kontrolle über die Inhalte der angebotenen Dienste oder zur 

Ausübung eines erheblichen Einflusses auf diese führen könnten, ein fundiertes 

Urteil über die Inhalte zu bilden. In Abs. 2 und 6 (im Vernehmlassungsbericht 

Abs. 5) wird in den bisherigen Bestimmungen zur Offenlegung die zusätzlich obli-

gate Angabe von elektronischen Kontaktdaten ergänzt, wie dies auch die AVMD-

Richtlinie für sämtliche Mediendiensteanbieter vorsieht. 

Anlässlich der ersten Lesung wurde von einem Abgeordneten die Frage gestellt, 

weshalb hier zwei unterschiedliche Schwellenwerte zur Anwendung gelangen und 

ob es nicht zielführender wäre, auf einen Wert abzustellen, und zwar den tieferen 

Wert von 25%. Bei einer breiten Streuung eines Aktienkapitals einer Firma seien 

selten alle Aktionäre an der Aktionärsversammlung vertreten. Hier könnten schon 

25% auf das Abstimmungsverhalten oder die Wahl eines Verwaltungsrates Einfluss 

nehmen. Es stelle sich auch die Frage, was gelte, wenn eine Privatperson an einer 

Gesellschaft massgeblich beteiligt sei – also einer Gesellschaft, die nicht das Me-

dienunternehmen sei – und diese Gesellschaft zwar nur 49% am Medienunterneh-

men halte, die Privatperson sich aber direkt am Medienunternehmen mit 15% be-

teilige und ob dies entsprechend im Register vermerkt würde. 
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Die Regierung hat die Frage der Beibehaltung und gegebenenfalls Harmonisierung 

der Schwellenwerte unter Berücksichtigung der inzwischen angepassten österrei-

chischen Rezeptionsvorlage einer kritischen Prüfung unterzogen. In Österreich 

wurde bereits 2011 durch eine entsprechende Abänderung des Mediengesetzes 

eine lückenlose Offenlegungspflicht eingeführt, die sich seither bewährt hat (BGBl. 

I Nr. 131/2011). Damit werden auch Abgrenzungsfragen im Zusammenhang mit 

direkten und indirekten Beteiligungen (knapp) unterhalb der Schwellenwerte ver-

mieden. Die Regierung ist daher zum Schluss gelangt, dass die Streichung der 

Schwellenwerte und damit die generelle Offenlegungspflicht im Medienbereich im 

Interesse der Gewährleistung lückenloser Transparenz auch für Liechtenstein 

zweckmässig und zeitgemäss erscheint. Die der einschlägigen Mediengesetzno-

velle 2011 in Österreich zugrunde liegenden Erwägungen können ohne Weiteres 

auch für Liechtenstein Geltung beanspruchen: «Mit den jeweiligen Abänderungen 

soll lückenlose Transparenz im Hinblick auf jegliche Art und rechtliche Ausgestal-

tung der direkten oder indirekten „Beteiligung“ an einem Medieninhaber geschaf-

fen werden. Im Sinne der Verwaltungsökonomie wird dabei an das bestehende Sys-

tem angeknüpft: Für die Offenlegung und hierzu auch für die Richtigkeit der dabei 

gemachten Angaben ist der Medieninhaber verantwortlich. Sowohl die Säumnis als 

auch die Unrichtigkeit und Unvollständigkeit hat daher in einem allfälligen Verwal-

tungsverfahren der Medieninhaber zu verantworten. (1608 BlgNR XXIV. GP).» 

Die angepasste österreichische Rezeptionsvorlage (vgl. § 25 Abs. 2 öMedienG) soll 

daher auch im liechtensteinischen Mediengesetz durch eine entsprechende Abän-

derung von Art. 12 Abs. 2 MedienG nachvollzogen werden. Nach Auffassung der 

Regierung ist die Anregung des Abgeordneten in Bezug auf das Anliegen nach mehr 

Transparenz grundsätzlich berechtigt, jedoch soll für Liechtenstein im Rahmen der 

laufenden Gesetzesrevision nicht eine blosse Harmonisierung der Schwellenwerte, 

sondern vielmehr ein Nachvollzug der lückenlosen Transparenzregelung der Rezep-

tionsvorlage, einschliesslich der Beseitigung der (unterschiedlichen) Schwellen-
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werte für die Offenlegungspflicht der Beteiligungen, vorgenommen werden. Dies 

deshalb, weil die Erwägungen im Hinblick auf eine lückenlose Transparenz in Bezug 

auf die Beteiligungsverhältnisse im Medienbereich, wie sie der Novellierung der 

Rezeptionsvorlage zugrunde liegen, auch für Liechtenstein Geltung beanspruchen 

können. Dies umso mehr, als damit auch die Problematik der direkten und indirek-

ten und darüber hinaus sogar der treuhänderischen Beteiligungsverhältnisse ge-

löst wird. Das System mit Schwellenwerten, die dem Konzept der Sperrminoritäten 

entlehnt sind, vermag den Anforderungen an eine lückenlose Transparenz nicht zu 

genügen und erscheint nicht mehr zweckmässig und zeitgemäss. Aufgrund der Ab-

änderung von Art. 12 Abs. 2 sind auch begriffliche Anpassungen in Art. 77 Abs. 2 

und 3 des Mediengesetzes erforderlich.  

Zu Art. 40 Abs. 1 

Art. 40 Abs. 1 legt fest, dass kommerzielle Kommunikation aller Art bestimmten 

Anforderungen genügen muss. Die Umsetzung der AVMD-Richtlinie erfordert hier 

zusätzlich zur ursprünglichen Bestimmung die Ergänzung der explizit «leichten Er-

kennbarkeit» einer entgeltlichen Veröffentlichung. Von einer leichten Erkennbar-

keit kann dann ausgegangen werden, wenn die Pflichtangaben einfach und effek-

tiv optisch wahrnehmbar sind. 

Von einem Abgeordneten wurde die Frage aufgeworfen, was unter «eindeutig» 

und «leicht erkennbar» zu verstehen sei und ob für die Einstufung als «leicht er-

kennbar», die Reduktion der Standardschriftgrösse von 9 Punkten auf 8,5 Punkte 

oder ein anderer Sprecher/eine andere Sprecherin im Radio oder der Austausch 

der Standardschriftart Helvetica zu Arial genüge. Der Artikel sei zu offen formuliert 

und die Regierung möge dazu klar ausführen, wie ein bezahlter Artikel von einer 

normalen Newsmeldung zu unterscheiden sei, sodass es nicht den Hinweis brau-

che «bezahlte Werbung» oder dergleichen. 
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Zunächst ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die heutige Kennzeich-

nungspflicht seit der Einführung des MedienG in Bezug auf Printmedien unverän-

dert besteht und nach Kenntnis der Regierung in der Praxis zu keinerlei Schwierig-

keiten geführt hat. Die gegenständliche redaktionelle Anpassung erfolgt lediglich 

in Umsetzung der AVMD-Richtlinie und führt materiell nicht zu einer neuen Rechts-

lage. Allfällige Verletzungen der Kennzeichnungspflicht können den zuständigen 

Behörden gemeldet werden. Ausserdem hat die österreichische Rundfunk und Te-

lekom Regulierungs-GmbH (RTR) einen für die Praxis sehr anschaulichen Leitfaden 

(Orientierungshilfe) mit dem Titel «FAQ Kommerzielle Kommunikation»1 publiziert, 

in dem die relevanten Fragestellungen zur kommerziellen Kommunikation in elekt-

ronischen Medien aufgegriffen und Lösungsansätze dargestellt werden. Zum hier 

relevanten Erkennbarkeitsgrundsatz wird mit Bezug auf die elektronischen Medien 

Folgendes festgehalten: 

«Jede kommerzielle Kommunikation muss leicht als solche erkennbar und somit 

vom redaktionellen Inhalt unterscheidbar sein. Diesem Gebot wird etwa dann nicht 

entsprochen, wenn typischerweise im redaktionellen Programm vorzufindende Ele-

mente (Moderationen, Corporate Identity, Abspann, Credits etc.) auch in der kom-

merziellen Kommunikation verwendet werden.» 

Dieser Auffassung kann beigepflichtet werden, wobei von einer Anpassung des mit 

der einschlägigen AVMD-Richtlinie abgestimmten Gesetzestextes abgesehen wer-

den soll. Dies umso mehr, als, wie erwähnt, keine Häufung von Beschwerden bzw. 

Anzeigen wegen Verletzung des Erkennbarkeitsgebots oder der Trennungspflicht 

zu beobachten ist. Hinzu kommt, dass aufgrund der vielfältigen Erscheinungsfor-

men der kommerziellen Kommunikation in den unterschiedlichen Medien-

                                                      
1 https://www.rtr.at/medien/was_wir_tun/mediendienste/rechtsaufsicht/kommerzielle_kommunika-

tion/OrientierungshilfeKommerzielleKommunikation/Orientierungshilfe_Werbung_V.2.0.pdf. 
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gattungen ohnehin eine Einzelfallbetrachtung notwendig ist und jede weitere (ver-

meintliche) Präzisierung auf Gesetzesebene auch das Risiko einer unnötigen Ein-

schränkung des Anwendungsbereichs mit sich bringt. Die Regierung ist der Auffas-

sung, dass die zuständigen Behörden mit der gegenständlichen Bestimmung eine 

gute und geeignete Grundlage zur Ahndung allfälliger Verletzungen des Erkenn-

barkeitsgebots oder der Trennungspflicht haben. 

Zu Art. 70a 

Die Liberalisierung der Produktplatzierung hat nicht zu der erwarteten Verbrei-

tung dieser Form audiovisueller kommerzieller Kommunikation geführt. Insbeson-

dere hat das allgemeine Verbot der Produktplatzierung, von einigen Ausnahmen 

abgesehen, keine Rechtssicherheit für Mediendiensteanbieter geschaffen. Des-

halb sieht die AVMD-Richtlinie neu vor, dass die Produktplatzierung in allen audi-

ovisuellen Mediendiensten und Video-Sharing-Plattform-Diensten mit bestimm-

ten Ausnahmen erlaubt sein soll. Bei der Produktplatzierung wird dementspre-

chend das bisherige generelle Verbot aufgehoben, der sog. Opt-out-Ansatz also 

durch eine sog. Opt-in-Lösung ersetzt, bei der die Voraussetzungen kumulativ vor-

liegen müssen. Dennoch können die Mitgliedstaaten strengere Vorschriften erlas-

sen, wenn sie dies wünschen. Von dieser Möglichkeit zur Verschärfung der Vorga-

ben hat die Regierung in Übereinstimmung mit dem liberalen und anbieterfreund-

lichen Ansatz des Mediengesetzes wie schon in der Vergangenheit keinen Ge-

brauch gemacht. Grundsätzlich ist Produktplatzierung somit neu zulässig, abgese-

hen von einer begrenzten Negativliste von Sendungen, in denen sie untersagt ist: 

Dies sind Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 

Verbrauchersendungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen (oder 

Sendungen, deren Hauptzielgruppe Kinder sind). Ausserdem gelten für die Pro-

duktplatzierung weiterhin strenge Kennzeichnungsvorschriften, um eine Irrefüh-

rung der Nutzer und Verbraucher zu verhindern. 
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Ein Abgeordneter hat in diesem Zusammenhang nachgefragt, ob die explizite Er-

wähnung in Abs. 1, wonach die Produktplatzierung im Fernsehen erlaubt sei, im 

Umkehrschluss bedeute, dass die Produktplatzierung in allen anderen Medien ver-

boten sei oder dass es dort keine Einschränkungen bei der Platzierung gebe. Ge-

mäss den Erläuterungen zu dieser Bestimmung solle die Produktplatzierung in al-

len audiovisuellen Mediendiensten und Video-Sharing-Plattformdiensten mit be-

stimmten Ausnahmen erlaubt sein. Es stelle sich diesbezüglich die Frage, ob es 

nicht sinnvoller wäre, in Art. 70a Abs. 1 von audiovisuellen Mediendiensten zu 

sprechen anstatt nur vom Fernsehen. Weiter bat der Abgeordnete die Regierung 

um Ausführungen dazu, ob ein Produktplacement in einem Foto bei einer Bericht-

erstattung in einer Zeitung als «audiovisueller Inhalt» gelte.  

Die Bestimmungen über die Produktplatzierung gelten ausschliesslich für elektro-

nische Medien, namentlich Rundfunk und audiovisuelle Mediendienste auf Abruf 

sowie neu auch Video-Sharing-Plattform-Dienste, nicht jedoch für Printmedien. So-

mit ist ein Produktplacement in einem Foto, welches in einer Zeitung als Printme-

dium abgedruckt wird, nicht von dieser Bestimmung erfasst. Unabhängig davon 

gilt für alle Medien die Kennzeichnungspflicht für entgeltliche Veröffentlichungen 

nach Art. 40 MedienG, d.h. wenn entgeltliche Gegenleistungen für das Posieren mit 

Markenprodukten erbracht werden, dann ist das zu kennzeichnen. Diese Regelung 

zur Produktplatzierung besteht bereits seit der Einführung dieser Vorgaben, die ur-

sprünglich aus der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste2 stammen, mit der 

die sog. Fernsehrichtlinie3 novelliert und die Produktplatzierung als eine 

                                                      
2 Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung 

der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit. 

3 Richtlinie 89/552/EWG zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit. 
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regelungsbedürftige Tatsache in Kinospielfilmen und audiovisuellen Fernsehpro-

duktionen anerkannt und in Art. 3g geregelt wurde. 

Dementsprechend wurden die mit der Revision des MedienG 2012 (LGBl. 2012 Nr. 

403) eingeführten Bestimmungen systematisch korrekt im 3. Abschnitt des Beson-

deren Teils des MedienG, dessen sachlicher Geltungsbereich auf Fernsehsendun-

gen beschränkt ist, platziert. Für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und für Vi-

deo-Sharing-Plattform-Dienste sah bzw. sieht Art. 82 Abs. 2 MedienG eine sinnge-

mässe Anwendung u.a. der Bestimmungen über die Produktplatzierung (Art. 70a 

MedienG) vor; dies in Übereinstimmung mit den Vorgaben der AVMD-Richtlinie. Es 

wäre daher von der Gesetzessystematik her falsch, in Art. 70a von audiovisuellen 

Medien zu sprechen.  

Der Begriff der Produktplatzierung war bzw. ist in Übereinstimmung mit den Richt-

linien-Vorgaben gesetzlich definiert (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 24a MedienG), wobei die 

Definition auf elektronische Medien zugeschnitten ist. Klassische Printmedien und 

deren Inhalte stellen definitionsgemäss keine audiovisuellen Mediendienste bzw. 

Inhalte dar. Für eine Ausdehnung der Definition des Begriffs der Produktplatzie-

rung und damit des sachlichen Geltungsbereichs der Bestimmungen über die Pro-

duktplatzierung auf Printmedien sieht die Regierung weder Anlass noch Raum. 

Vielmehr haben sich die allgemeinen Werbegrundsätze und -verbote nach Art. 40 

bis 43 MedienG als geeignet und hinreichend erwiesen, um den Schutz der Konsu-

menten von Printmedien zu gewährleisten. Der Regierung ist auch keine Häufung 

von Beschwerden über Verletzungen der allgemeinen Werbegrundsätze und -ver-

bote nach Art. 40 bis 43 MedienG in Printmedien bekannt, die eine Ausdehnung 

der Definition und damit des sachlichen Geltungsbereichs der Bestimmungen über 

die Produktplatzierung auf Printmedien erfordern würden. 
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Ein Abgeordneter fragte zu Art. 70a Abs. 1 und folglich auch zu Art. 72 Abs. 3, wel-

cher Definition der Begriff der «Kindersendungen» unterliege, insbesondere auch 

zur Auslegung der Altersstufen.  

Der Begriff «Kindersendungen» ist weder in der AVMD-Richtlinie noch im Medien-

recht definiert, allerdings definiert das EWR-Recht in den auch für den Medienbe-

reich einschlägigen Richtlinien, insbesondere der Richtlinie 2011/93/EU zur Be-

kämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern 

sowie der Kinderpornografie, ein Kind als eine Person unter 18 Jahren. Damit im 

Einklang sind auch die sonstigen Schutzbestimmungen in der AVMD-Richtlinie ex-

plizit auf «Minderjährige» zugeschnitten bzw. beschränkt. Die Frage der Minder-

jährigkeit wiederum ist eine Frage des nationalen Rechts. Das nationale Recht wie-

derum definiert in Art. 5 Bst. a Kinder- und Jugendgesetz (KJG) «Kinder» als Perso-

nen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dies deshalb, weil neben 

Kindern auch noch Jugendliche und junge Erwachsene eigenständig definiert wer-

den. Für die Auslegung des ursprünglichen aus der Fernsehrichtlinie stammenden 

Begriffs «Kindersendung» ist daher auf die EWR-rechtliche Definition des Begriffes 

«Kind» sowie die sonstigen Schutzbestimmungen zugunsten von «Minderjährigen» 

abzustellen und diese Begriffe bzw. Bestimmungen sind harmonisch auszulegen, 

sodass als «Kindersendungen» sämtliche Sendungen, die sich an Personen unter 

18 Jahren richten, zu verstehen sind. 

Zu Art. 76a Abs. 1 und 4 

Der revidierte Abs. 1 sieht nun vor, dass sämtliche Fernsehveranstalter Inhalte, die 

die Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, derart bereitstellen, 

dass diese durch Kinder und Jugendliche üblicherweise nicht gehört oder gesehen 

werden können. Das jeweils anzuwendende Schutzmittel soll dabei proportional 

zur Intensität der potenziellen Entwicklungsbeeinträchtigung des Inhaltes gewählt 

werden. 
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Abs. 4 räumt der Regierung die Ermächtigung ein, das Nähere über den Schutz 

Minderjähriger bei Fernsehprogrammen, insbesondere über die Massnahmen 

nach Abs. 1 in Übereinstimmung mit Art. 6a der Richtlinie 2010/13/EU mit Verord-

nung zu regeln. 

Eine Abgeordnete hat zu Abs. 1 und 4 die Frage aufgeworfen, was die Regierung 

gedenkt, in der Verordnung explizit nochmals zu definieren. Denn am Ende des 

Tages werde dies ja höchstens zur Folge haben, dass irgendwelche Anbieter in 

Liechtenstein nicht mehr abrufbar sein werden, wenn dies in Liechtenstein über 

die Richtlinie hinaus noch mehr einschränkt würde. 

Die Regierung hält dazu fest, dass nicht beabsichtigt ist, über die Mindestvorgaben 

der AVMD-Richtlinie hinauszugehen, d.h. noch mehr Einschränkungen einzuführen, 

als dort bereits vorgesehen sind. Die Notwendigkeit einer allfälligen Konkretisie-

rung der entsprechenden Massnahmen auf Verordnungsebene kann, muss sich 

aber nicht zwangsläufig ergeben, sondern hängt insbesondere auch von den in der 

Branche anerkannten und angewandten Standards ab. Bisher hat sich ein solcher 

Regelungsbedarf nicht manifestiert. Sollte dies in Zukunft der Fall sein, wird die 

Regierung hier selbstredend die beste Praxis und die einschlägigen Branchenstan-

dards in Europa berücksichtigen und allfällige Verordnungsbestimmungen – sollten 

sie denn überhaupt notwendig werden – daran ausrichten. Die Regierung wird kei-

nesfalls einen Sonderweg beschreiten, der die Gefahr mit sich brächte, dass ge-

wisse Dienste, die in Europa angeboten werden, in Liechtenstein nicht mehr ange-

boten werden können. Ganz abgesehen davon würden sich grundlegende Fragen 

der Durchsetzbarkeit stellen, wenn Liechtenstein in diesem Zusammenhang einen 

Sonderweg beschreiten würde. Dies ist weder sinnvoll noch notwendig. Verglei-

chend kann im Zusammenhang auf die Kinder- und Jugendschutz-Medien-Verord-

nung (KJMV) verwiesen werden, wo die Regierung hinsichtlich der Klassifizierung 

von Medieninhalten auf anerkannte Referenzstellen, zu denen auch 
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branchenspezifische Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle gehören, ver-

wiesen hat. Die Einhaltung dieser branchenüblichen Standards wird als notwendig 

und hinreichend angesehen. 

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diese Stellungnahme zur Kenntnis nehmen und die beilie-

genden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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III. REGIERUNGSVORLAGEN 

Abänderungen in der überarbeiteten Vorlage mit Unterstreichungen versehen. 

1. ABÄNDERUNG DES MEDIENGESETZES  

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Mediengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Mediengesetz (MedienG) vom 19. Oktober 2005, LGBl. 2005 Nr. 250, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 1, 3 und 4 

1) Dieses Gesetz gilt für alle Medien in Liechtenstein und alle Medieninha-

ber, die der Rechtshoheit Liechtensteins unterworfen sind, insbesondere: 
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a) Mediendiensteanbieter, die nach Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 2010/13/EU in 

Liechtenstein niedergelassen sind oder auf die Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie 

2010/13/EU Anwendung findet; 

b) Video-Sharing-Plattform-Anbieter, die im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtli-

nie 2000/31/EG in Liechtenstein niedergelassen sind oder nach Art. 28a Abs. 

2 bis 4 der Richtlinie 2010/13/EU als in Liechtenstein niedergelassen gelten. 

3) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender EWR-Rechtsvorschriften: 

a) Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 

Mediendienste4; 

b) Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 

Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsver-

kehrs, im Binnenmarkt5. 

4) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften nach Abs. 3 ergibt sich 

aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses im 

Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgeset-

zes. 

                                                      
4 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung 

bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisuel-
ler Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 

5  Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte recht-
liche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsver-
kehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, 
S. 1). 
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Art. 1a 

Register der vom Geltungsbereich erfassten Mediendiensteanbieter und Video-

Sharing-Plattform-Anbieter 

1) Die Regulierungsbehörde führt ein Register über die vom Geltungsbereich 

dieses Gesetzes erfassten Mediendiensteanbieter und Video-Sharing-Plattform-

Anbieter nach Art. 1 Abs. 1; das Register ist regelmässig zu aktualisieren.  

2) Die Regulierungsbehörde übermittelt das Register nach Abs. 1 und dessen 

Aktualisierungen der EFTA-Überwachungsbehörde. 

3) Mediendiensteanbieter und Video-Sharing-Plattform-Anbieter haben die 

für die Führung und Aktualisierung des Registers nach Abs. 1 erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen. 

4) Die Regierung regelt das Nähere über die Führung und Aktualisierung des 

Registers nach Abs. 1 sowie die damit zusammenhängenden Auskunftspflichten 

nach Abs. 3 in Übereinstimmung mit Art. 2 und 28a der Richtlinie 2010/13/EU mit 

Verordnung. 

Art. 2 Abs. 1 Ziff. 3 bis 4b, 10, 10b, 21, 21a, 22a bis 23, 24a und 26 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

3. "elektronisches Medium": ein Medium, das unter Benutzung elektronischer 

Kommunikationsnetze im Sinne des Kommunikationsgesetzes verbreitet 

wird; 

4. "audiovisueller Mediendienst": eine Dienstleistung, bei der der Hauptzweck 

der Dienstleistung oder ein trennbarer Teil der Dienstleistung darin besteht, 

unter der redaktionellen Verantwortung eines Mediendiensteanbieters der 
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Allgemeinheit Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung über 

elektronische Kommunikationsnetze im Sinne des Kommunikationsgesetzes 

bereitzustellen; bei diesen audiovisuellen Mediendiensten handelt es sich 

entweder um Fernsehprogramme oder um audiovisuelle Mediendienste auf 

Abruf; 

4a. "audiovisueller Mediendienst auf Abruf" (d. h. ein nichtlinearer audiovisuel-

ler Mediendienst): ein audiovisueller Mediendienst, der von einem Medien-

diensteanbieter für den Empfang zu dem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt 

und auf dessen individuellen Abruf hin aus einem vom Medieninhaber fest-

gelegten Programmkatalog bereitgestellt wird; 

4b. "Video-Sharing-Plattform-Dienst": eine Dienstleistung, bei der der Haupt-

zweck der Dienstleistung oder eines trennbaren Teils der Dienstleistung o-

der eine wesentliche Funktion der Dienstleistung darin besteht, Sendungen 

oder nutzergenerierte Videos, für die der Video-Sharing-Plattform-Anbieter 

keine redaktionelle Verantwortung trägt, der Allgemeinheit über elektroni-

sche Kommunikationsnetze im Sinne des Kommunikationsgesetzes zur Infor-

mation, Unterhaltung oder Bildung bereitzustellen, und deren Organisation 

vom Video-Sharing-Plattform-Anbieter bestimmt wird, auch mit automati-

schen Mitteln oder Algorithmen, insbesondere durch Anzeigen, Tagging und 

Festlegung der Abfolge; 

10. "Medieninhaber": eine Person, die ein Medienunternehmen, eine Medien-

agentur, einen Mediendienst oder einen Video-Sharing-Plattform-Dienst be-

treibt oder sonst die redaktionelle Verantwortung für ein Medium trägt; 

10b. "redaktionelle Entscheidung": eine Entscheidung, die regelmässig im Zuge 

der Ausübung redaktioneller Verantwortung getroffen wird und in Zusam-

menhang mit dem Tagesgeschäft des Mediums steht; 
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21. "Sendung": eine Abfolge von Medieninhalten mit oder ohne Ton, die unab-

hängig von ihrer Länge Einzelbestandteil eines von einem Medieninhaber er-

stellten Sendeplans oder Katalogs ist, einschliesslich Spielfilme, Videoclips, 

Sportberichte, Sitcoms, Dokumentationen, Kindersendungen und Original-

produktionen; 

21a. "nutzergeneriertes Video": eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder 

ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge einen Einzelbestandteil darstellt 

und von einem Nutzer erstellt und von diesem oder einem anderen Nutzer 

auf eine Video-Sharing-Plattform hochgeladen wird; 

22a. "Mediendiensteanbieter": eine Person, die die redaktionelle Verantwortung 

für die Auswahl der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen Mediendiens-

tes trägt und bestimmt, wie diese gestaltet werden; 

22b. "Video-Sharing-Plattform-Anbieter": eine Person, die einen Video-Sharing-

Plattform-Dienst betreibt; 

22c. "Fernsehprogramm" (d. h. ein linearer audiovisueller Mediendienst): ein au-

diovisueller Mediendienst, der von einem Mediendiensteanbieter für den 

zeitgleichen Empfang von Sendungen auf der Grundlage eines Sendeplans 

bereitgestellt wird; 

22d. "Fernsehveranstalter": ein Mediendiensteanbieter, der Fernsehprogramme 

bereitstellt; 

23. "Sponsoring": jeder Beitrag von nicht im Bereich der Bereitstellung von au-

diovisuellen Mediendiensten oder Video-Sharing-Plattform-Diensten oder 

in der Produktion von audiovisuellen Werken tätigen öffentlichen oder pri-

vaten Unternehmen oder natürlichen Personen zur Finanzierung von audio-

visuellen Mediendiensten, Video-Sharing-Plattform-Diensten, nutzergene-

rierten Videos oder Sendungen mit dem Ziel, ihren Namen, ihre Marke, ihr 

Image, ihre Tätigkeiten oder ihre Leistungen zu bewerben; 
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24a. "Produktplatzierung": jede Form audiovisueller kommerzieller Kommunika-

tion, die darin besteht, gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung ein 

Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke einzubeziehen 

bzw. darauf Bezug zu nehmen, sodass diese innerhalb einer Sendung oder 

eines nutzergenerierten Videos erscheinen; 

26.  Aufgehoben 

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und e 

2) Jedenfalls unzulässig sind Medieninhalte, die geeignet sind, die öffentli-

che Ruhe und Ordnung zu gefährden, insbesondere wenn sie: 

b) zu Gewalttätigkeiten, einschliesslich terroristischer Straftaten nach § 278c 

des Strafgesetzbuches, auffordern oder anreizen oder solche billigen; 

e) zu Hass oder Diskriminierung wegen des Geschlechts, der Rasse, der Haut-

farbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 

der Sprache, der Staatsangehörigkeit, der Religion oder der Weltanschau-

ung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung auffordern oder anreizen oder dies 

billigen.  

Art. 12 Abs. 2, 5 und 6 

2) Anzugeben sind der Medieninhaber mit Namen oder Firma, Unterneh-

mensgegenstand, Wohnort oder Sitz (Niederlassung) und die Namen der vertre-

tungsbefugten Organe des Medieninhabers. Darüber hinaus sind für sämtliche der 

an einem Medieninhaber direkt oder indirekt beteiligten Personen die jeweiligen 

Eigentums-, Beteiligungs-, Anteils- und Stimmrechtsverhältnisse anzugeben. 
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Ferner sind allfällige stille Beteiligungen am Medieninhaber und an den an diesem 

direkt oder indirekt im Sinne des vorstehenden Satzes beteiligten Personen anzu-

geben und Treuhandverhältnisse für jede Stufe offenzulegen. Im Fall der direkten 

oder indirekten Beteiligung von Stiftungen sind auch der Stifter und die jeweiligen 

Begünstigten der Stiftung offenzulegen. Ist der Medieninhaber ein Verein oder ist 

am Medieninhaber direkt oder indirekt ein Verein beteiligt, so sind für den Verein 

dessen Vorstand und der Vereinszweck anzugeben. Direkt oder indirekt beteiligte 

Personen, Treugeber, Stifter und Begünstigte einer Stiftung sind verpflichtet, nach 

Aufforderung durch den Medieninhaber diesem die zur Erfüllung seiner Offenle-

gungspflicht erforderlichen Angaben mitzuteilen. 

5) Ein Mediendiensteanbieter hat zudem anzugeben: 

a) den Staat, dessen Rechtshoheit er unterworfen ist; und 

b) die zuständigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden. 

6) Für einen audiovisuellen Mediendienst auf Abruf, der keinen Informati-

onsgehalt aufweist, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflus-

sen, gilt Abs. 2 mit der Massgabe, dass nur der Name oder die Firma, gegebenen-

falls der Unternehmensgegenstand, der Wohnsitz oder der Sitz des Medien-

diensteanbieters samt elektronischen Kontaktdaten anzugeben sind. Abs. 3 bis 5 

finden auf solche Dienste keine Anwendung. 

Art. 40 Abs. 1 

1) Ankündigungen, Empfehlungen sowie sonstige Beiträge und Berichte, für 

deren Veröffentlichung ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung gefordert, 

versprochen oder geleistet wird, müssen in allen Medien deutlich als „Anzeige“, 

„entgeltliche Einschaltung“ oder „Werbung“ gekennzeichnet sein, soweit sie nicht 
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schon durch Anordnung und Gestaltung eindeutig und leicht als entgeltliche Ver-

öffentlichungen zu erkennen sind. 

Art. 41 Abs. 1 Bst. b 

1) Werbung darf nicht: 

b) Diskriminierungen, insbesondere nach Rasse, Ethnie, Geschlecht, Religion o-

der Glauben, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder Staatsangehö-

rigkeit, enthalten oder fördern; 

Art. 43 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

1) Werbung darf nicht zur körperlichen, geistigen oder sittlichen Beeinträch-

tigung Minderjähriger führen. Sie darf daher:  

2) Mediendiensteanbieter haben für Werbung bei und in Kindersendungen 

Richtlinien in Übereinstimmung mit Art. 9 Abs. 4 der Richtlinie 2010/13/EU zu er-

lassen und diese leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu veröffentlichen. 

Art. 44 

Andere Werbeformen 

Die Bestimmungen der Art. 40 bis 43 gelten für andere Formen der Werbung 

entsprechend; dies gilt insbesondere für Teleshopping, Sponsoring und Produkt-

platzierung im Rundfunk, in audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf und in Vi-

deo-Sharing-Plattform-Diensten. 

Art. 58 Abs. 5 

Aufgehoben 
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Überschrift vor Art. 59 

2. Meldung von Rundfunkprogrammen 

Art. 59 

Meldepflicht 

1) Die Veranstaltung eines Radio- oder Fernsehprogramms ist der Regulie-

rungsbehörde zu melden. 

2) Die Meldung nach Abs. 1 hat zu enthalten: 

a) eine Erklärung der betreffenden juristischen oder natürlichen Person, dass 

sie beabsichtigt, ein Radio- oder Fernsehprogramm anzubieten; 

b) die folgenden Mindestangaben für die Führung des Registers nach Art. 1a: 

1. die Angaben zur Identifizierung des Meldepflichtigen; 

2. die Benennung zumindest einer Kontaktperson des Meldepflichtigen; 

3. die Zustelladresse des Meldepflichtigen und der Kontaktperson oder  

-personen; 

4. eine Kurzbeschreibung des wesentlichen Programminhalts oder des 

Katalogs; und 

5. den voraussichtlichen Zeitpunkt der Aufnahme der Programmveran-

staltung; und 

c) die notwendigen Angaben zur vollständigen Offenlegung der Eigentums- 

und Treuhandverhältnisse sowie aller Rechtsbeziehungen zu Rundfunkver-

anstaltern und Unternehmen in medienrelevanten Märkten. 
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3) Jede Änderung meldepflichtiger Angaben nach Abs. 2 sowie die Einstel-

lung der Programmveranstaltung sind unverzüglich der Regulierungsbehörde mit-

zuteilen. 

4) Die Regulierungsbehörde erhebt von den Meldepflichtigen eine angemes-

sene jährliche Aufsichtsabgabe. 

5) Das Nähere über die Meldepflicht, einschliesslich der Erhebung einer Auf-

sichtsabgabe nach Abs. 5, regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 

5a bis 5c der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

6) Unberührt bleiben kommunikationsrechtliche Erfordernisse. 

Art. 60 bis 66 

Aufgehoben 

Art. 67 

Sicherheitsleistung 

Für alle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Veranstaltung eines 

Radio- oder Fernsehprogramms, zur Deckung allfälliger Kosten, Gebühren und 

Verwaltungsstrafen kann vom Meldepflichtigen oder Rundfunkveranstalter eine 

angemessene Sicherheitsleistung verlangt werden. 
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Art. 70a 

Produktplatzierung 

1) Produktplatzierung ist in allen Fernsehsendungen zulässig, ausser in Nach-

richtensendungen und Sendungen zur politischen Information, Verbrauchersen-

dungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen. 

2) Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, müssen folgende Anforde-

rungen erfüllen: 

a) Ihr Inhalt und ihre Platzierung im Sendeplan dürfen keinesfalls so beeinflusst 

werden, dass die Verantwortung und redaktionelle Unabhängigkeit des 

Fernsehveranstalters beeinträchtigt wird. 

b) Sie dürfen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder 

Dienstleistungen anregen, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsför-

dernde Hinweise auf diese Waren oder Dienstleistungen. 

c) Sie dürfen das betreffende Produkt nicht zu stark herausstellen; dies gilt 

auch für kostenlos zur Verfügung gestellte geringwertige Güter. 

d) Die Zuschauer oder Zuhörer müssen zu Sendungsbeginn und -ende sowie bei 

Fortsetzung einer Sendung nach einer Werbeunterbrechung durch eine an-

gemessene Kennzeichnung eindeutig auf das Bestehen einer Produktplatzie-

rung hingewiesen werden, damit jede Irreführung des Zuschauers oder Zu-

hörers verhindert wird. 

3) Die Kennzeichnungspflicht nach Abs. 2 Bst. d entfällt für Sendungen, die 

nicht vom Fernsehveranstalter selbst oder von einem mit ihm verbundenen Un-

ternehmen produziert oder in Auftrag gegeben worden sind, wenn nicht mit zu-

mutbarem Aufwand ermittelbar ist, ob Produktplatzierung enthalten ist; hierauf 

ist hinzuweisen. 
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4) Das Nähere über die Produktplatzierung, insbesondere über deren Kenn-

zeichnung, regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Art. 11 der Richtlinie 

2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 72 Abs. 2 und 3 

2) Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und Teleshopping-Spots sind im Rah-

men von Sportveranstaltungen zulässig. Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und Te-

leshopping-Spots müssen, ausser bei der Übertragung von Sportveranstaltungen, 

die Ausnahme bilden. 

3) Die Übertragung von Kindersendungen darf für jeden programmierten 

Zeitraum von mindestens 30 Minuten höchstens einmal für Fernsehwerbung un-

terbrochen werden, jedoch nur, wenn die Gesamtdauer der Sendung nach dem 

Sendeplan mehr als 30 Minuten beträgt. Die Übertragung von Teleshopping ist 

während Kindersendungen untersagt. 

Art. 73 

Dauer der Fernsehwerbung 

1) Der Anteil an Sendezeit für Fernsehwerbe- und Teleshopping-Spots darf 

im Zeitraum von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht überschreiten. 

Der Sendezeitanteil von Fernsehwerbe- und Teleshopping-Spots darf im Zeitraum 

von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht überschreiten. 

2) Abs. 1 gilt nicht für: 

a) Hinweise des Fernsehveranstalters auf seine eigenen Sendungen und auf Be-

gleitmaterialien, die direkt von diesen Sendungen abgeleitet sind, oder auf 
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Sendungen und audiovisuelle Mediendienste anderer Teile derselben Sen-

dergruppe; 

b) Sponsorenhinweise; 

c) Produktplatzierungen; 

d) neutrale Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten und Fernsehwerbe- 

oder Teleshopping-Spots sowie zwischen einzelnen Spots. 

Art. 76a 

Schutz Minderjähriger bei Fernsehprogrammen 

1) Fernsehveranstalter haben durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, 

dass Medieninhalte, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von 

Minderjährigen beeinträchtigen können, nur so angeboten werden, dass sie von 

Minderjährigen üblicherweise nicht gehört oder gesehen werden können. 

2) Personenbezogene Daten von Minderjährigen, die von Fernsehveranstal-

tern nach Abs. 1 erhoben oder anderweitig gewonnen werden, dürfen nicht für 

kommerzielle Zwecke wie etwa Direktwerbung, Profiling und auf das Nutzungsver-

halten abgestimmte Werbung verwendet werden. 

3) Fernsehveranstalter müssen den Zuschauern ausreichende Informatio-

nen über Inhalte geben, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von 

Minderjährigen beeinträchtigen können. Hierzu nutzen die Medieninhaber ein 

System, mit dem die potenzielle Schädlichkeit des Inhalts eines Mediums beschrie-

ben wird. 

4) Das Nähere über den Schutz Minderjähriger bei Fernsehprogrammen, ins-

besondere über die Massnahmen nach Abs. 1, regelt die Regierung in Überein-

stimmung mit Art. 6a der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 
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Art. 79 Abs. 3 

3) Die Weiterverbreitung eines Fernsehprogramms aus einem anderen Ver-

tragsstaat des EWRA oder des Europäischen Übereinkommens über das grenz-

überschreitende Fernsehen kann abweichend von Abs. 2 nur unter Beachtung des 

anwendbaren Staatsvertragsrechts vorläufig ausgesetzt werden. Das Nähere über 

die Aussetzung der Weiterverbreitung eines Fernsehprogramms regelt die Regie-

rung in Übereinstimmung mit Art. 3 der Richtlinie 2010/13/EU sowie Art. 24 des 

Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen mit 

Verordnung. 

Überschrift vor Art. 81 

7. Untersagung der Verbreitung von Rundfunkprogrammen 

Art. 81 

Untersagung der Verbreitung 

1) Die Regulierungsbehörde kann die Verbreitung eines Radio- oder Fern-

sehprogramms untersagen, wenn: 

a) der Rundfunkveranstalter in seinem Programm wiederholt gegen gesetzli-

che Bestimmungen verstossen hat; 

b) das Programm sich ganz oder in wesentlichen Teilen an die Bevölkerung ei-

nes anderen Vertragsstaates des Europäischen Übereinkommens über das 

grenzüberschreitende Fernsehen richtet und der Rundfunkveranstalter sich 

zu dem Zweck in Liechtenstein niedergelassen hat, Bestimmungen des an-

deren Staates, die Gegenstand dieses Übereinkommens sind, zu umgehen; 

oder 
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c) der Rundfunkveranstalter wiederholt und in schwerwiegender Weise die 

Pflichten nach Art. 58 Abs. 1 verletzt. 

2) Die Regulierungsbehörde hat die Untersagung nach Abs. 1 vorgängig 

schriftlich anzudrohen. 

3) Ein durch die rechtmässige Untersagung der Verbreitung eingetretener 

Vermögensnachteil des Rundfunkveranstalters ist nicht zu entschädigen. 

Überschrift vor Art. 82 

B. Audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-Dienste  

Art. 82 

Grundsatz 

1) Audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-

Dienste unterliegen den Sondervorschriften dieses Gesetzes und der darauf ge-

stützten Verordnungen sowie ergänzend den übrigen Sondervorschriften, insbe-

sondere dem E-Commerce-Gesetz. 

2) Für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-

Dienste gelten die Art. 56a, 70, 70a, 76a und 79 entsprechend. 

3) Das Nähere über audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sha-

ring-Plattform-Dienste regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Kapitel III, IV 

und IXa der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 
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Art. 82a 

Meldepflicht 

1) Das Anbieten von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf und Video-

Sharing-Plattform-Diensten ist der Regulierungsbehörde zu melden. 

2) Im Übrigen findet auf die Meldepflicht Art. 59 Abs. 2 bis 6 sinngemäss mit 

der Massgabe Anwendung, dass die Regierung das Nähere in Übereinstimmung 

mit Art. 28a Abs. 6 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung regelt.  

Art. 82b 

Förderung europäischer Werke 

1) Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf müssen sicherstel-

len, dass ihre Kataloge einen Mindestanteil europäischer Werke von 30 % enthal-

ten und solche Werke herausgestellt werden, sofern diese Verpflichtung wegen 

der Art oder des Themas der audiovisuellen Mediendienste nicht undurchführbar 

oder ungerechtfertigt wäre. 

2) Das Nähere über die Förderung europäischer Werke regelt die Regierung 

in Übereinstimmung mit Art. 13 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 82c 

Schutzpflichten 

1) Unbeschadet der Art. 13 bis 18 des E-Commerce-Gesetzes müssen Video-

Sharing-Plattform-Anbieter angemessene Massnahmen treffen, um: 
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a) Minderjährige vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisueller 

kommerzieller Kommunikation zu schützen, die ihre körperliche, geistige o-

der sittliche Entwicklung beeinträchtigen können; 

b) die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisu-

eller kommerzieller Kommunikation zu schützen, in denen zu Gewalt oder 

Hass gegen eine Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer Gruppe 

aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder 

sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion o-

der der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 

Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 

einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Ausrichtung oder der Staatsan-

gehörigkeit aufgestachelt wird; 

c) die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisu-

eller kommerzieller Kommunikation mit Inhalten zu schützen, deren Ver-

breitung eine Straftat darstellt, nämlich die öffentliche Aufforderung zur Be-

gehung einer terroristischen Straftat im Sinne des § 278c des Strafgesetzbu-

ches und Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie im Sinne des 

§ 219 des Strafgesetzbuches. 

2) Video-Sharing-Plattform-Anbieter haben die Vorgaben der Art. 40 ff. so-

wie des Tabakpräventionsgesetzes in Bezug auf audiovisuelle kommerzielle Kom-

munikation, die von diesen Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammenge-

stellt wird, einzuhalten. Sie haben angemessene Massnahmen zu ergreifen, um 

diese Vorgaben auch in Bezug auf audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die 

nicht von diesen Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammengestellt wird, ein-

zuhalten. 
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3) Das Nähere über die Schutzpflichten regelt die Regierung in Übereinstim-

mung mit Art. 28b Abs. 2 bis 6 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 82d 

Schlichtung von Streitigkeiten 

1) Die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Nutzern und Video-Sharing-

Plattform-Anbietern bezüglich der Einhaltung der Schutzpflichten nach Art. 82c er-

folgt durch die Regulierungsbehörde in Form einer Vermittlung zwischen den Par-

teien. 

2) Die Parteien sind verpflichtet, an diesem Verfahren mitzuwirken und alle 

zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforder-

liche Unterlagen vorzulegen. 

3) Wird innerhalb von vier Monaten im Rahmen der Streitschlichtung keine 

einvernehmliche Lösung herbeigeführt, kann der Gegenstand des Verfahrens – so-

weit nicht eine Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte vorliegt – von der Regulie-

rungsbehörde amtswegig weitergeführt und mit Verfügung abgeschlossen wer-

den.  

4) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde über 

Kosten und Gebühren im Schlichtungsverfahren ist kein Rechtsmittel zulässig. Ver-

gleiche sowie Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde über 

Kosten und Gebühren im Schlichtungsverfahren bilden Exekutionstitel im Sinne 

von Art. 1 der Exekutionsordnung.  

5) Das Nähere über die Streitschlichtung regelt die Regierung in Überein-

stimmung mit Art. 28b Abs. 7 und 8 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 
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Art. 86 

Aufsichtsbehörde 

Die Regierung ist Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz und insbesondere 

zuständig für: 

a) die Ausübung der Rechtsaufsicht über die Medienkommission (Art. 88); 

b) die Sicherung der Meinungs- und Angebotsvielfalt (Art. 89); 

c) die Bestimmung oder Errichtung einer Regulierungsbehörde (Art. 89a).  

Art. 87 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 89a 

C. Regulierungsbehörde 

Art. 89a 

Organisation 

1) Die Regierung bestimmt oder errichtet eine Amtsstelle oder eine Kommis-

sion als Regulierungsbehörde. Ihr sind die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-

derlichen personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen. 

2) Die Regulierungsbehörde ist bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Auf-

gaben an keine Weisungen gebunden. 
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3) Das Nähere über die Organisation der Regulierungsbehörde regelt die Re-

gierung in Übereinstimmung mit Art. 30 Abs. 1 bis 5 der Richtlinie 2010/13/EU mit 

Verordnung. 

Art. 89b 

Aufgaben 

1) Der Regulierungsbehörde obliegt die Erfüllung aller regulatorischen Auf-

gaben, die ihr aufgrund des EWR-Rechts als nationale Regulierungsbehörde im Be-

reich der Medien aufgrund dieses Gesetzes übertragen sind. Dazu gehören insbe-

sondere: 

a) die Führung des Registers der vom Geltungsbereich erfassten Medien-

diensteanbieter und Video-Sharing-Plattform-Anbieter (Art. 1a); 

b) die Entgegennahme von Meldungen über die Veranstaltung von Rundfunk-

programmen oder das Anbieten von audiovisuellen Mediendiensten auf Ab-

ruf und Video-Sharing-Plattform-Diensten (Art. 59 und 82a); 

c) die Entgegennahme vorlagepflichtiger Dokumente (Art. 77) und die Einho-

lung von Informationen im Zusammenhang mit dem Europäischen Überein-

kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen (Art. 78); 

d) die Untersagung der Verbreitung oder Weiterverbreitung von Rundfunkpro-

grammen (Art. 79 und 81). 

2) Das Nähere über die Aufgaben der Regulierungsbehörde regelt die Regie-

rung in Übereinstimmung mit Art. 30 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 
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Art. 89c 

Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse 

1) Die Regulierungsbehörde kann jederzeit alle Ermittlungen durchführen 

und alle Beweise erheben, die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforder-

lich sind. Sie bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemässem Ermes-

sen zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes für erforderlich hält. 

2) Natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften haben 

auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden, 

die für die Regulierungsbehörde erheblich sein können, vorzulegen, Auskünfte zu 

erteilen und die sonst zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Hilfs-

dienste zu leisten. Vorkehrungen, die die Massnahmen hindern oder erschweren, 

sind unzulässig. 

3) Die Regulierungsbehörde kann sämtliche Informationen, die sie in Vollzie-

hung dieses Gesetzes erhoben hat, im notwendigen Umfang mit der EFTA-Über-

wachungsbehörde und den Regulierungsbehörden der anderen Vertragsstaaten 

des EWRA austauschen. Das Nähere regelt die Regierung in Übereinstimmung mit 

Art. 30a der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 89d 

Rechtsschutz 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde kann 

binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Beschwerdekommission für 

Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden; vorbehalten bleibt Art. 82d Abs. 4. 



38 

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Beschwerdekommission für 

Verwaltungsangelegenheiten kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an 

den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden.  

3) Die Überprüfungsbefugnis der Beschwerdekommission für Verwaltungs-

angelegenheiten sowie des Verwaltungsgerichtshofes beschränkt sich auf Rechts- 

und Sachfragen. Die Ausübung des Ermessens wird ausschliesslich rechtlich über-

prüft. 

4) Soweit nichts anderes angeordnet wird, kommt einer Beschwerde gegen 

Entscheidungen und Verfügungen nach diesem Gesetz keine aufschiebende Wir-

kung zu. Der Vorsitzende der Beschwerdeinstanz kann auf Antrag des Beschwer-

deführers einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkennen, soweit nicht 

zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und durch den sofortigen Voll-

zug für den Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Nachteil ent-

stünde. 

5) Im Übrigen finden auf das Verfahren die Bestimmungen des Gesetzes 

über die allgemeine Landesverwaltungspflege Anwendung. 

Überschrift vor Art. 90 

D. Landtag 

Art. 93 Abs. 1a bis 3 und 5 

1a) Von der Regierung ist wegen Übertretung mit einer Busse bis zu 20 000 

Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 
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a) die allgemeinen Bestimmungen über die Werbung (Art. 40 bis 44) verletzt; 

vorbehalten bleibt Abs. 2a Bst. a; 

b) als Veranstalter das Recht auf Kurzberichterstattung (Art. 57) verletzt. 

2) Von der Regulierungsbehörde ist wegen Übertretung mit einer Busse bis 

zu 20 000 Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 

a) als Rundfunkveranstalter die Meldepflicht nach Art. 59 verletzt; 

b) als Rundfunkveranstalter der Rechnungslegungs- und Vorlagepflicht (Art. 

77) oder der Informationspflicht nach Art. 78 nicht oder nicht gehörig nach-

kommt; 

c) als Rundfunkveranstalter die Bestimmungen über die unveränderte Weiter-

verbreitung von Rundfunkprogrammen (Art. 79) verletzt; 

d) als Anbieter eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf oder Video-Sha-

ring-Plattform-Dienstes die Meldepflicht nach Art. 82a verletzt. 

2a) Von der Regierung ist wegen Übertretung mit einer Busse bis zu 50 000 

Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 

a) als Rundfunkveranstalter die allgemeinen Bestimmungen über die Werbung 

(Art. 40 bis 44) verletzt; 

b) die Bestimmungen über Werbung, Sponsoring und Teleshopping im Rund-

funk (Art. 69 bis 75) verletzt. 

3) Von der Regulierungsbehörde ist wegen Übertretung mit einer Busse bis 

zu 50 000 Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich als Rundfunkveranstalter die Best-

immungen über die Ausübung von Exklusivrechten an Ereignissen von erheblicher 

gesellschaftlicher Bedeutung (Art. 58) verletzt. 
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4) Die Regierung und die Regulierungsbehörde können die Veröffentlichung 

rechtskräftiger Entscheidungen wegen Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 

1 bis 3 anordnen. 

Art. 95 Bst. b und h 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen, insbesondere über: 

b) die Meldepflicht und die jährliche Aufsichtsabgabe (Art. 59 Abs. 5 und Art. 

82a Abs. 2); 

h) Aufgehoben 

II. 

Änderung von Bezeichnungen 

1) In Art. 77 Abs. 1 und 2, Art. 78 Abs. 1 und 2 sowie Art. 79 Abs. 2, 4 und 5 

ist die Bezeichnung „Konzessionsbehörde“ oder „Aufsichtsbehörde“ durch die Be-

zeichnung „Regulierungsbehörde“, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, 

zu ersetzen. 

2) In Art. 77 Abs. 2 ist die Bezeichnung „Beteiligungsverhältnissen“ durch die 

Wortfolge „Eigentums-, Beteiligungs-, Anteils- und Stimmrechtsverhältnissen so-

wie stillen Beteiligungen und Treuhandverhältnissen“ zu ersetzen. 

3) In Art. 77 Abs. 3 ist die Wortfolge „unmittelbar und mittelbar Beteiligte“ 

durch die Wortfolge „direkt oder indirekt beteiligte Personen“ zu ersetzen. 
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4) In Art. 8 Abs. 3, Art. 12 Abs. 1, Art. 29 Abs. 2 Bst. c, Art. 32 Abs. 2 Bst. d, 

Art. 33 Abs. 2 Bst. d, Art. 34 Abs. 3 Bst. e, Art. 35 Abs. 2 Bst. e, Art. 47 Abs. 1, Art. 

50 Abs. 1 und Art. 95 Bst. g sind die Bezeichnungen „Onlinemedium“ bzw. „Onli-

nemedien“ oder „rundfunkähnliches Onlinemedium“ bzw. „rundfunkähnliche On-

linemedien“ durch die Bezeichnung „audiovisueller Mediendienst auf Abruf oder 

Video-Sharing-Plattform-Dienst“, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, 

zu ersetzen. 

III. 

Übergangsbestimmung 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in Liechtenstein täti-

gen Konzessionsinhaber haben innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 

dieses Gesetzes der Meldepflicht nach Art. 59 nachzukommen. 

IV. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses Nr. 337/2022 vom 9. Dezember 2022 zur Änderung von Anhang XI 

(Elektronische Kommunikation, audiovisuelle Dienste und Informationsgesell-

schaft) und Protokoll 37 des EWR-Abkommens in Kraft.





43 

 

2. ABÄNDERUNG DES TABAKPRÄVENTIONSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Tabakpräventionsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 13. Dezember 2007 über den Nichtraucherschutz und die 

Werbung für Tabakerzeugnisse (Tabakpräventionsgesetz; TPG), LGBl. 2008 Nr. 27, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 1 Bst. g 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: 

g) "audiovisuelle kommerzielle Kommunikation": Bilder mit oder ohne Ton, die 

der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und 

Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds natürlicher oder juristischer 

Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen; diese Bil-

der sind einer Sendung oder einem nutzergenerierten Video gegen Entgelt 



44 

oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung beigefügt oder da-

rin enthalten. Zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation zählen un-

ter anderem Fernsehwerbung, Sponsoring, Teleshopping und Produktplat-

zierung; 

Art. 6 Abs. 1 sowie 2 Einleitungssatz und Bst. a 

1) Werbung in Medienerzeugnissen und audiovisuelle kommerzielle Kom-

munikation für Tabakerzeugnisse sowie elektronische Zigaretten und Nachfüllbe-

hälter sind verboten. 

2) Ausgenommen von Abs. 1 sind: 

a) Werbung in Medienerzeugnissen und audiovisuelle kommerzielle Kommu-

nikation, die ausschliesslich für im Tabakhandel tätige Personen bestimmt 

ist; 

Art. 7 Abs. 3 und 4 

3) Sendungen in einem audiovisuellen Mediendienst (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4 Me-

dienG) dürfen nicht von Unternehmen gesponsert werden, deren Haupttätigkeit 

die Herstellung oder der Verkauf von Tabakerzeugnissen sowie von elektronischen 

Zigaretten und Nachfüllbehältern ist. 

4) Produktplatzierung (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 24a MedienG) zugunsten von Taba-

kerzeugnissen sowie von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern oder 

zugunsten von Unternehmen, deren Haupttätigkeit die Herstellung oder der Ver-

kauf dieser Erzeugnisse ist, ist verboten. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abänderung 

des Mediengesetzes in Kraft. 
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3. ABÄNDERUNG DES BESCHWERDEKOMMISSIONSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Beschwerdekommissionsgesetz vom 25. Oktober 2000, LGBl. 2000 Nr. 

248, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Bst. cbis 

1) Die Beschwerdekommission ist zuständig für Beschwerden gegen Verfü-

gungen und Entscheidungen im Bereich: 

cbis) Medien: 

der von der Regierung bestimmten oder errichteten Amtsstelle oder Kom-

mission in ihrer Funktion als weisungsunabhängige Regulierungsbehörde 

aufgrund des Mediengesetzes sowie der darauf gestützten Verordnungen; 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abänderung 

des Mediengesetzes in Kraft. 
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